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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.05.1994

Norm

ZPO §273 Abs1

ZPO §503 C6

Rechtssatz

Der Kläger macht zutre8end eine Mangelhaftigkeit des Berufungsverfahrens geltend, wenn das Gericht zweiter Instanz

übersehen hat, daß in bezug auf das behauptete angemessene Entgelt ein rechtlicher Feststellungsmangel vorliegt,

welcher zur Folge hatte, daß die Festsetzung eines Betrages nach freier Überzeugung im Sinne des § 273 Abs 1 ZPO

noch gar nicht erfolgen dürfte.
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